
 
Stadt Braunschweig  25-27049 
Der Oberbürgermeister  Beschlussvorlage 
  öffentlich 
 

 

Betreff: 
Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan "Baublock 10/3", IN 37, vom 
15.05.1972, Stadtgebiet nördlich der Hagenbrücke, Hagenmarkt 10 bis 13, 
Flurstück 75 tlw. kanalisierter Burgmühlengraben, Beschluss über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3(2) BauGB 
 
Organisationseinheit: 
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation 

Datum: 
09.12.2025 

 
Beratungsfolge: Sitzungstermin Status 

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 20.01.2026 Ö 
Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 28.01.2026 Ö 
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 04.02.2026 N 
   
 
 
Beschluss: 
1.  Der Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan “Baublock 10/3“, IN 37, vom 
 02.12.2025 sowie der Begründung wird zugestimmt. 

2. Zu den Entwürfen ist die Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) zu 
 beteiligen. 
 
 
Sachverhalt: 
Beschlusskompetenz 

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Im Sinne dieser 
Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB zu Bauleitplänen um eine Angelegenheit, über die weder 
der Rat oder die Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte 
zuständig ist. Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. 
Diese wurde auch nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher 
bleibt es bei der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses. 

 

Planungsziel und Planungsanlass 

Für das Stadtgebiet zwischen der Hagenbrücke, dem Litolffweg und dem Hagenhof wurde am 
10.05.1972 der Bebauungsplan “Baublock 10/3“, IN 37 (nachfolgend IN 37), vom Rat der Stadt 
Braunschweig als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan trat am 15.05.1972 mit 
Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. 

Der Bebauungsplan IN 37 soll endgültig aufgehoben werden. Dafür ist die Durchführung eines 
eigenständigen Verfahrens erforderlich. Der Aufstellungsbeschluss für die Aufhebung des 
Bebauungsplanes IN 37 wurde am 09.09.2025 vom Verwaltungsausschuss gefasst (Drs. Nr.: 
25-26186). Ziel der Aufhebung ist es, das Planungsgebiet zwischen der Reichsstraße, 
Kaiserstraße, Wendenstraße und dem Hagenhof auf der Grundlage des überarbeiteten 
Siegerentwurfes des städtebaulich- freiraumplanerischen Wettbewerbes „Wohn- und Kreativ 
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Quartier Großer Hof“ gesamthaft nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) - also ohne 
Bebauungsplan - zu entwickeln.  

Die gemäß Siegerentwurf geplante Bebauung ist grundsätzlich nach § 34 BauGB umsetzbar, 
da sie sich sowohl nach der Art als auch nach dem Maß der baulichen Nutzung sowie nach 
der Bauweise und den Grundstücksflächen, die überbaut werden sollen, in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt. Weitere Auflagen, beispielsweise zum Klimaschutz, können 
aufgrund des Umstandes, dass sich die betroffenen Flächen überwiegend im Eigentum der 
Stadt Braunschweig befinden, über Konzeptvergaben gesichert werden.   

 

Bisheriges Verfahren 

Aufgrund der Lage und Größe der vom rechtsgültigen Bebauungsplan IN 37 überplanten 
Fläche kann die Aufhebung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 
a BauGB erfolgen. Danach konnte von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 
3 (1) und § 4 (1) BauGB abgesehen werden. Die Beteiligung der Behörden nach § 4 (2) 
BauGB hat vom 28.10.2025 bis zum 01.12.2025 stattgefunden. Eingehende Hinweise 
wurden eingearbeitet. Bedenken gegen die Aufhebung des rechtsgültigen Bebauungsplanes 
wurden nicht geäußert.  

 

Weiteres Vorgehen für die Entwicklung des Planungsgebietes 

Die Überarbeitung des Siegerentwurfes erfolgt im Laufe des Jahres 2026, die Aufhebung 
des rechtsgültigen Bebauungsplanes IN 37 wird parallel dazu betrieben.  

Parallel prüft die Verwaltung, ob eine Anmeldung des Großen Hofs mit einem erweiterten 
Gebietsumgriff in die Förderkulisse Städtebauförderung und somit die Einwerbung von 
Fördermitteln möglich ist. Dazu ist die Erstellung eines integrierten Entwicklungskonzeptes 
erforderlich. Anfang 2026 ist hierzu eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Mit den 
Ergebnissen wird vor Antragstellung die Beteiligung der politischen Gremien erfolgen. Ziel ist 
eine Anmeldung zur Städtebauförderung bis zum 01.06.2026 für das Programmjahr 2027.  

Zum weiteren zeitlichen Ablauf des Projektes „Großer Hof“ wurden der Stadtbezirksrat Mitte 
und der Ausschuss für Planung und Hochbau im Oktober 2025 informiert (Drs. Nr.: 25-26532).  

 

Empfehlung 

Die Verwaltung empfiehlt die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB zur 
Aufhebung des Bebauungsplanes, IN 37. 
 
Leppa 
 
Anlage/n:  
1 - Anlage 1 (öffentlich) 
 
2 - Anlage 2a (öffentlich) 
 
3 - Anlage 2b (öffentlich) 
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4 - Anlage 3a (öffentlich) 
 
5 - Anlage 3b (öffentlich) 
 
 
 
[Dokumentende] 
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 Anlage 2a  

Aufhebungssatzung „Baublock 10/3“, IN 37  Stand: 03.12.2025 
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

 
 
 
 
Aufhebungssatzung  
für den Bebauungsplan 
Baublock 10/3 vom 15.05.1972 IN 37 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und Abs. 8 und des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl.IS.3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 
(BGBl.2025 I Nr.257), in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom  
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl.S.576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes des Gesetzes vom  
29. Januar 2025 (Nds. GVBl.2025 Nr.3) hat der Rat der Stadt Braunschweig diese Satzung sowie die Begrün-
dung am Datum beschlossen. 
Stand Rechtsgrundlagen:  05.11.2025
 
 
 
 
§ 1 Der Bebauungsplan Baublock 10/3, IN 37, 

vom 15.05.1972 wird aufgehoben. 
 

 
§ 2 Von der Aufhebungssatzung ist das Stadtge-

biet zwischen Großer Hof, Hagenhof, Hagen-
brücke und Litolffweg betroffen. 
 
Der Geltungsbereich der Aufhebungssatzung 
entspricht dem Geltungsbereich des aufzuhe-
benden Bebauungsplanes IN 37. 

 
 
§ 3 Die Satzung tritt am Tage der Bekanntma-

chung im Amtsblatt für die Stadt Braun-
schweig in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Braunschweig, den Stadt Braunschweig 
  Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 
  I. V.  
  Stadtbaurat 
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 Anlage 2b 

 

Aufhebungssatzung „Baublock 10/3“, IN 37  Begründung, Stand: 03.12.2025  
  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

 

Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan  

Baublock 10/3 vom 15.05.1972 IN 37 
Begründung  
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Aufhebungssatzung „Baublock 10/3“, IN 37  Begründung, Stand: 03.12.2025 
   Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

1 Rechtsgrundlagen - Stand: 05.11.2025 

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634),  
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 257) 

1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176) 

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I. S. 1274; 2021 I S. 
123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 189) 

 
1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 
 

in der Fassung vom 12. Dezember 2019 (BGBl. S. 2513), zuletzt geändert durch 
Art. 1 Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235) 

 
1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch  
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)  

1.7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I. S. 540), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

1.8 Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) 
 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 5) 

1.9 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch  
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 52)  

1.10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3) 

1.11 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSIG) 

in der Fassung vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) 
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Aufhebungssatzung „Baublock 10/3“, IN 37  Begründung, Stand: 03.12.2025 
   Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

1.12 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 

 in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
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Aufhebungssatzung „Baublock 10/3“, IN 37  Begründung, Stand: 03.12.2025 
   Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

2 Bisherige Rechtsverhältnisse 

2.1 Regional- und Landesplanung 

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist Braun-
schweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum ver-
bindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufgaben „Siche-
rung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten“ zugewiesen. 
 
Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in Oberzentren 
stattfinden. Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralörtlichen 
Standorten, die über Zugangsstellen des schienengebundenen ÖPNV bzw. von Regio-
Buslinien verfügen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll durch 
verdichtete Bau- und Wohnformen eine höhere Siedlungsdichte erreicht werden. 
 
Der verrohrte Burgmühlengraben führt durch das Planungsgebiet. Der Geltungsbereich 
des aufzuhebenden Bebauungsplanes wird im RROP 2008 daher als Vorbehaltsgebiet 
für den Hochwasserschutz dargestellt. Weiter ist die Innenstadt als Standort mit der be-
sonderen Entwicklungsaufgabe „Tourismus“ dargestellt.  

Die Aufhebung des Bebauungsplans „Baublock 10/3“, IN 37, mit dem Ziel die städte-
bauliche Entwicklung des Großen Hofes planungsrechtlich zu ermöglichen, entspricht 
den Zielen der Regional- und Landesplanung. 
 

2.2 Flächennutzungsplan 

Für den Geltungsbereich dieser Aufhebungssatzung gilt der Flächennutzungsplan der 
Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005. Er 
stellt in seiner derzeit geltenden Fassung für das Plangebiet gemischte Bauflächen dar. 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplans „Baublock10/3“, IN 37, hat für die Darstellung des 
Flächennutzungsplanes keine Konsequenzen, da die jetzige Darstellung den aktuellen 
Entwicklungsabsichten entspricht. 
 

2.3 Bebauungspläne 

2.3.1 Aufzuhebender Bebauungsplan Baublock 10/3, IN 37, vom 15. Mai 1972 
Das Planungsgebiet des rechtswirksamen Bebauungsplanes, IN 37, umfasst Flächen 
der heute als Parkplatz genutzten ehemaligen Markthalle, des südlich angrenzenden 
Penny- Marktes und reicht bis zur Hagenbrücke. 

 
Der Bebauungsplan IN 37 verfolgte das städtebauliche Ziel im Bereich der ehemaligen 
Markthalle zwischen Hagenbrücke und Großer Hof eine Neubebauung zu ermöglichen. 
Geplant war das sogenannte „Hagenmarkt- Center“. Es waren eine neue Markthalle 
sowie Läden des täglichen Bedarfs, Spezialgeschäfte, Büros, Arztpraxen und Wohnun-
gen geplant. Durch Fußgängerpassagen und unterschiedlich gestaltete Innenhöfe 
sollte der Bereich ein attraktiver Baustein für die Innenstadt werden. Der gesamte Ein-
stellplatzbedarf sollte in einem Kellergeschoss mit Zu- und Abfahrten vom Großen Hof 
untergebracht werden.  

Zur Umsetzung der genannten städtebaulichen Ziele trifft der Bebauungsplan „Bau-
block 10/3“ im Wesentlichen folgende Festsetzungen:  
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Aufhebungssatzung „Baublock 10/3“, IN 37  Begründung, Stand: 03.12.2025 
   Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

Als Art der baulichen Nutzung ist für das gesamte Planungsgebiet Kerngebiet festge-
setzt. Die Flächen südlich des Großen Hofes sowie angrenzend an die Hagenbrücke 
werden als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. Der heutige Litolffweg (über dem 
verrohrten Burgmühlengraben gelegen) ist als Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der 
Stadt Braunschweig sowie als Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt.  

Weitere Gehrechte zugunsten der Allgemeinheit wurden festgesetzt, um die damals 
angedachten Passagen umsetzen zu können. Es ist eine Bebauung mit bis zu acht 
Vollgeschossen möglich.   

Mit seinen Festsetzungen ist der Bebauungsplan „Baublock 10/3“ als qualifizierter Be-
bauungsplan im Sinne von § 30 Abs. 1 BauGB einzustufen. Die planungsrechtliche Be-
urteilung von Bauvorhaben ist danach anhand des Bebauungsplans abschließend 
möglich. 
 
Sonstige Bebauungspläne 

Der rechtswirksame Bebauungsplan ist in Gänze durch den Bebauungsplan zur „Steu-
erung von Vergnügungsstätten in der Innenstadt“, IN 250, vom 27.06.2017 überlagert. 
Dieser Bebauungsplan gilt weiter. Danach sind im Planungsgebiet Spielhallen und 
Wettbüros unzulässig. Alle anderen Vorhaben sind auf der Grundlage des § 30 (3) 
BauGB zu beurteilen, wonach im Geltungsbereich eines rechtswirksamen Bebauungs-
planes, der nur die Art der baulichen Nutzung regelt (einfacher Bebauungsplan), sich 
die Zulässigkeit von Vorhaben im Übrigen nach § 34 BauGB richtet. 

Der Bebauungsplan, IN 250, wird durch den rechtswirksamen Bebauungsplan, IN 251, 
vom 07.01.2020, ergänzt. Auch dieser einfache Bebauungsplan gilt weiter. Danach gel-
ten bei der Aufhebung des Bebauungsplanes „Baublock 10/3“, IN 37, die Festsetzun-
gen des IN 250 weiter, so dass auch künftig bei einer Beurteilung von Bauvorhaben 
nach § 34 BauGB in diesem Bereich Spielhallen und Wettbüros unzulässig sind. Frei-
zeitcenter sind gemäß der rechtswirksamen Bebauungspläne IN 250/251 in der Innen-
stadt ausnahmsweise zulässig. 

 

3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan „Baublock 10/3“, IN 37, vom 15.05.1972 entspricht insgesamt nicht 
mehr den städtischen Planungszielen sowie den heutigen Standards und soll deshalb 
endgültig aufgehoben werden.  

 
Im Bereich des Großen Hofes eröffnet sich heute die Chance auf überwiegend stadtei-
genen Flächen, ein größeres Städtebauprojekt zu realisieren. Nach Aufgabe des Park-
platzes im Bereich der ehemaligen Markthalle und der Aufgabe der dortigen zwei 
Schulen stellt sich dieser Bereich als sehr wertvolle Entwicklungsfläche für die Innen-
stadt dar. Der Fokus der Entwicklung liegt neben der Wohnnutzung auch auf sozial- 
bzw. gemeinbedarfsorientierten Einrichtungen, einer Ausstellungsgalerie, Ateliers und 
handwerklicher Produktion.  

 
Im Jahr 2024 wurde ein städtebaulich- freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt. 
Der Siegerentwurf wird derzeit überarbeitet. Die Überarbeitung resultiert aus den Anre-
gungen des Preisgerichts, den Anregungen der Öffentlichkeit und den Hinweisen der 
Fachdienststellen. Der überarbeitete Entwurf soll dann Grundlage für spätere Konzept-
vergaben sein.  

Für die Umsetzung der Planung soll kein Bebauungsplan aufgestellt werden, da die ge-
mäß Siegerentwurf geplante Bebauung grundsätzlich nach § 34 BauGB umsetzbar ist 
und sich sowohl nach der Art als auch nach dem Maß der baulichen Nutzung sowie 
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Aufhebungssatzung „Baublock 10/3“, IN 37  Begründung, Stand: 03.12.2025 
   Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

nach der Bauweise und den Grundstücksflächen, die überbaut werden sollen, in die Ei-
genart der näheren Umgebung einfügt.  

Der rechtswirksame Bebauungsplan, IN 37, setzt für den Bereich der ehemaligen 
Markthalle und für die südlich angrenzenden Flächen in Richtung des Hagenmarktes 
zwar ein Kerngebiet fest, setzt aber gleichzeitig fest, dass erforderliche Stellplätze nur 
in Tiefgaragen zulässig sind. Eine Befreiung nach § 31 (2) BauGB von dieser Festset-
zung ist nicht möglich, da die Grundzüge der Planung berührt wären. Die jetzige Pla-
nung sieht im Bereich der ehemaligen Markthalle ein „Mobility Hub“ vor, also die oberir-
dische Anlage von Einstellplätzen, so dass die Absicht des Planungsgebers mit der jet-
zigen Planung in das Gegenteil verkehrt werden würde und somit nicht vom rechtswirk-
samen Bebauungsplan befreit werden kann. Um die Planung daher gesamthaft nach § 
34 BauGB umsetzen zu können, ist die Aufhebung des rechtswirksamen Bebauungs-
planes, IN 37, notwendig.  

Das damals geplante Einkaufscenter mit Passagen ist in der ursprünglich angedachten 
Form nie umgesetzt worden. Ein Relikt der ursprünglichen Passagenidee ist der beste-
hende Durchgang von der Hagenbrücke zum Litolffweg. Von dem ursprünglich zusätz-
lich durch den Markt verlaufenden öffentlichen Wegerecht wurde in früherer Zeit be-
freit.  

 
Der bestehende Fußweg vom Hagenmarkt zum Litolffweg hingegen stellt heute wie zu-
künftig eine wichtige Wegeverbindung zwischen der Innenstadt und dem Großen Hof 
dar. In dem Bereich befindet sich der verrohrte Burgmühlengraben. Die Fußwegever-
bindung sowie der verrohrte Graben sind heute über Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
planungsrechtlich gesichert. Diese Rechte sind darüber hinaus auch grundbuchlich ge-
sichert, so dass dieser Teil des Bebauungsplanes mit aufgehoben werden kann.  

Die im Planungsgebiet des IN 37 befindlichen Nutzungen, wie der Penny- Markt oder 
die in Richtung Hagenmarkt orientierte Wohnbebauung haben Bestandschutz. Ergän-
zungen der bestehenden Bebauung oder Neubebauungen wären ebenfalls nach § 34 
BauGB umsetzbar.  

 

4 Planungsrechtliche Auswirkungen der Aufhebungssatzung 

4.1 Flächennutzungsplan 
Die Darstellungen des Flächennutzungsplans bleiben von der Aufhebung unberührt. 

 

4.1.1 Baugebiete 
Für künftige Vorhaben auf den Bauflächen lassen sich die Vorschriften des § 34 Bau-
gesetzbuch (BauGB) anwenden. Danach muss sich die geplante Bebauung nach der 
Art als auch nach dem Maß der baulichen Nutzung als auch nach der Bauweise und 
den Grundstücksflächen, die überbaut werden sollen, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügen. Bestehende genehmigte bauliche Anlagen genießen Bestands-
schutz. Im Einzelnen ergeben sich durch die Aufhebung für die Bauflächen folgende 
Auswirkungen: 

Art der baulichen Nutzung 
Im rechtswirksamen Bebauungsplan, IN 37, ist im gesamten Geltungsbereich Kern-
gebiet nach § 7 Baunutzungsverordnung festgesetzt. Es gilt die Baunutzungsverord-
nung von 1968. Es wurde festgesetzt, dass Tankstellen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes unzulässig sind. 

12 von 21 in Zusammenstellung



- 8 - 
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Zusätzlich gilt der rechtswirksame Bebauungsplan, IN 250/251, wonach Spielhallen 
und Wettbüros unzulässig sind. Danach sind derzeit im Planungsgebiet folgende Nut-
zungen zulässig: 

• Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude 
• Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Be-

herbergungsgewerbes und Vergnügungsstätten (außer Spielhallen und 
Wettbüros)  

• Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
• Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-

haber und Betriebsleiter.  

Von der letztgenannten Nutzungsart ist in der Vergangenheit befreit worden, da im 
Planungsgebiet Geschosswohnungsbauten existieren. Darüber hinaus wurden im Be-
bauungsplan IN 37 zu allgemeinen Wohnnutzungen widersprüchliche Aussagen ge-
macht, da die Textlichen Festsetzungen nicht mit der Begründung übereinstimmen. 

Bei der künftig vorgesehenen Beurteilung gemäß § 34 BauGB müssen sich Bauvor-
haben nach der Art der baulichen Nutzung in die Eigenart der Umgebung einfügen. 
Die Vorgaben der rechtswirksamen Bebauungspläne zum Ausschluss von Spielhallen 
und Wettbüros bleiben bestehen, so dass alle oben aufgeführten Nutzungen ein-
schließlich des Wohnens auch künftig zulässig sind. Die in der näheren Umgebung 
vorhandenen Nutzungen bilden einen Rahmen, in den sich die angestrebten zukünfti-
gen Nutzungen einfügen. 

Maß der baulichen Nutzung  
Bei einer Beurteilung gemäß § 34 BauGB müssen sich Bauvorhaben nach dem Maß 
der baulichen Nutzung in die Eigenart der Umgebung einfügen. Die Anforderungen 
an gesunde Wohnverhältnisse müssen gewahrt bleiben. Dies bedeutet, dass das Kri-
terium des „Einfügens“ bei der künftigen Bebauung im Einzelfall zu prüfen ist. Insge-
samt ist damit eine Bebauung, die über das in der Umgebung bestehende Maß der 
baulichen Nutzung (überwiegend drei- bis fünfgeschossig) wesentlich hinausgeht, un-
zulässig. Die derzeit im rechtswirksamen Bebauungsplan festgesetzte Bebauung mit 
bis zu acht Vollgeschossen ist nach Aufhebung des Bebauungsplanes nicht mehr 
möglich.  

Überbaubare Grundstücksflächen 
Im rechtswirksamen Bebauungsplan IN 37 ist im gesamten Geltungsbereich eine 
Grundflächenzahl von 0,7 festgesetzt. Das heißt, dass 70% der Baugrundstücke 
überbaut werden können. Dieser Wert entspricht in etwa auch dem bestehenden Ver-
siegelungsgrad der Umgebung, so dass sich bei einer künftigen Anwendung des § 34 
BauGB im Hinblick auf den Versiegelungsgrad der Grundstücke keine Einschränkun-
gen ergeben.  

Stellplätze/ Garagen/ Nebenanlagen 
Im rechtswirksamen Bebauungsplan IN 37 ist festgesetzt, dass erforderliche Stell-
plätze nur in Tiefgaragen zulässig sind. Diese Festsetzung wird mit Aufhebung des 
Bebauungsplanes entfallen, so dass die jetzt geplante oberirdische Unterbringung 
des ruhenden Verkehrs in einem „Mobility-Hub“ künftig möglich ist. 
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4.1.2 Erschließung, Öffentliche Verkehrsflächen 
Die im rechtswirksamen Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen 
existieren und werden bei Umsetzung des Siegerentwurfes zwar umgestaltet, aber 
beibehalten. Eine Aufhebung des Bebauungsplanes IN 37 steht dem künftigen Er-
schließungssystem nicht entgegen. Die geplante Bebauung kann über die bestehen-
den Verkehrswege erschlossen werden. Die öffentliche Wegeverbindung zwischen 
dem Hagenmarkt und dem Großen Hof ist, wie unter Pkt. 3 beschrieben, grundbuch-
lich gesichert. 

 
   

5 Sonstige wesentliche Auswirkungen der Aufhebungssatzung 

Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks nach Ablauf von sieben Jahren aufge-
hoben oder geändert und tritt dadurch eine nicht nur unwesentliche Wertminderung ei-
nes Grundstücks ein, kann der Eigentümer gemäß § 42 Abs. 2 und Abs. 3 BauGB nur 
noch eine Entschädigung für Eingriffe in die ausgeübte Nutzung verlangen. Dies gilt 
insbesondere, wenn infolge der Aufhebung oder Änderung der zulässigen Nutzung die 
Ausübung der verwirklichten Nutzung oder die sonstigen Möglichkeiten der wirtschaftli-
chen Verwertung des Grundstücks, die sich aus der verwirklichten Nutzung ergeben, 
unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden. 

Derzeit ist im rechtswirksamen Bebauungsplan eine Bebauung mit bis zu acht Vollge-
schossen festgesetzt. Derart hohe Gebäude sind künftig bei einer Bebauung nach § 34 
BauGB, die sich an den Gebäudehöhen der bestehenden Bebauung im Umfeld orien-
tiert, nicht mehr möglich. In der Vergangenheit wurden aber keine Gebäude mit acht 
Vollgeschossen umgesetzt, so dass Entschädigungsansprüche, die sich aus der Auf-
hebung des Bebauungsplans ergeben, nach § 42 Abs. 2 und Abs. 3 BauGB nicht er-
kennbar sind. 

 
Der Stadt Braunschweig entstehen durch die Aufhebung des Bebauungsplans IN 37 
keine Kosten. 
 
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 

6 Umweltbelange 

Vergleicht man die baulichen und sonstigen Nutzungsmöglichkeiten auf den Teilflä-
chen des rechtswirksamen Bebauungsplanes mit den künftigen Nutzungsmöglichkeiten 
bei einer Beurteilung gemäß § 34 BauGB, so besteht in Bezug auf die Umweltbelange 
kein wesentlicher Unterschied. Die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes ist nicht 
erforderlich, da die Regelungen des § 34 BauGB ausreichen, um die städtebauliche 
Entwicklung zu steuern. Darüber hinaus befindet sich der überwiegende Teil der 
Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt Braunschweig und soll über Konzeptverga-
ben entwickelt werden, so dass die heute üblichen Planungshinweise, u.a. zum Schutz 
vor Starkregen, zum Umgang mit anfallendem Regenwasser oder zur Verbesserung 
der klimaökologischen Situation berücksichtigt werden können. Derzeit findet im Gebiet 
keine gezielte Versickerung von Niederschlagswasser statt. Durch die Umsetzung des 
Siegerentwurfs aber wird sich die Wasserbilanz verbessern. Es sind „Gründächer“ vor-
gesehen, Niederschlagswasser soll gezielt versickert werden und nur das darüber hin-
aus anfallendes Niederschlagswasser soll vorbehandelt und dann gedrosselt in den 
Regenwasserkanal (verrohrter Burgmühlengraben) eingeleitet werden. 
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Von einer Öffnung des Burgmühlengrabens wird künftig abgesehen, da dieser teil-
weise bis zu 4 m tief liegt und der Platz für die notwendigen Böschungen nicht vor-
handen ist. Andererseits ist der Kanal bei Starkregen unter Volllast und befördert 
große Wassermengen, so dass er bei einer Öffnung eine Gefahr für Leib und Leben 
darstellen würde. 

Aus klimaschutztechnischer Sicht bestehen ebenfalls keine Bedenken gegen die Auf-
hebung des Bebauungsplanes. Die Belange des Stadtklimas werden in den Prozess 
der geplanten Konzeptvergaben eingebunden. 

Die alten Platanen im Bereich Großer Hof sind Brut- und Schlafplätze einer Saatkrä-
henkolonie. Diese Bäume stellen eine nach BNatSchG geschützte Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte einer besonders geschützten Art dar und sind somit vor Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung geschützt. Zwei dieser Platanen befinden sich im Gel-
tungsbereich des IN 37. Da der Baumbestand in der Umplanung erhalten werden soll, 
sich diese Flächen in städtischem Besitz befinden und auch künftig kein Eigentums-
wechsel geplant ist, besteht nicht die Gefahr eines Eingriffs in den Lebensraum dieser 
geschützten Tierart. Durch die Aufhebungssatzung werden daher keine neuen natur-
schutzrechtlichen Eingriffe vorbereitet. In den anschließenden Verfahren werden die 
genannten artenschutzrechtlichen Belange berücksichtigt. 

Der Große Hof stellt eine sehr wertvolle Entwicklungsfläche für die Innenstadt dar.  
Die geplante Aufhebungssatzung kann somit als Maßnahme der Innenentwicklung im 
Sinne von § 13 a BauGB aufgestellt werden. Die durch die bestehenden Festsetzun-
gen mögliche zulässige Grundfläche beträgt weniger als 9.000 m². Andere Bebauungs-
pläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang der-
zeit aufgestellt werden, liegen nicht vor. Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, sollen künftig nicht ermöglicht werden. 
Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten sind nicht 
erkennbar. Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes sind nicht gegeben respektive zu beachten. Die Voraussetzungen 
für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des § 13 a BauGB sind 
somit erfüllt. 

  Im beschleunigten Verfahren wird eine Umweltprüfung nicht durchgeführt und ein au-
führlicher Umweltbericht nicht erstellt. Die vorliegende Begründung enthält daher kei-
nen Umweltbericht.  

 
 

7 Gesamtabwägung 
 

  Ziel der Aufhebung des Bebauungsplanes IN 37 ist den Bereich des Großen Hofes ge-
samthaft nach § 34 BauGB entwickeln zu können. Sowohl die geplante Bebauung als 
auch die Entwicklung im Bereich des Bestandes ist nach § 34 BauGB möglich. Umnut-
zungen, bauliche Erweiterungen und Neubauten haben sich demnach nach der Art und 
dem Maß der baulichen Nutzung, nach der Bauweise und den Grundstücksflächen, die 
überbaut werden sollen, in die Eigenart der näheren Umgebung einzufügen. Die im 
rechtswirksamen Bebauungsplan für Teile des Planungsgebietes festgesetzte Bebau-
ung mit VII bzw. VIII Vollgeschossen ist danach künftig nicht mehr möglich. Die Ein-
schränkungen, die sich für die Grundstückseigentümer durch die Aufhebung des Be-
bauungsplanes ergeben, sind hinnehmbar. Sie werden durch die städtebaulichen Vor-
teile, die durch die Aufhebung des Bebauungsplanes entstehen, gerechtfertigt. 

Die Aufhebung des Bebauungsplanes IN 37 ermöglicht eine zielgenaue Umsetzung ei-
nes städtebaulich/ freiraumplanerischen Konzeptes auf überwiegend stadteigenen Flä-
chen, das eine gute Lösung für diese innerstädtische Entwicklungsfläche darstellt. Das 
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öffentliche Interesse an der Entwicklung dieser Flächen ist sehr groß. Aus den genann-
ten Gründen ist in der Gesamtabwägung die Aufhebung des Bebauungsplanes mit ei-
ner nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung vereinbar, zumal der überwiegende Teil 
des Planungsgebietes über Konzeptvergaben realisiert werden kann.   
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  Anlage 3a 

Aufzuhebender Bebauungsplan, IN 37,  
mit der Darstellung der Baugrenzen im Erdgeschoss           
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Aufzuhebender Bebauungsplan, IN 37,  
mit der Darstellung der Baugrenzen ab dem ersten Obergeschoss 
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Aufzuhebender Bebauungsplan, IN 37,  
mit der Darstellung der Baugrenzen im Tiefgeschoss 
 
 

 
 

19 von 21 in Zusammenstellung



- 4 - 

 

 

20 von 21 in Zusammenstellung



                 Anlage 3b 
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